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TTC LAUTZKIRCHEN e.V.
GEGRÜNDET 1977

TTC   Lautzkirchen e.V., 66440 Blieskastel,   Im Friesengärtchen 24  

EINLADUNG  ZUR  JHV 2026

Liebe Vereinsmitglieder,

im Namen des Vorstandes lade ich Euch zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung recht 
herzlich ein. Wir treffen uns am

Sonntag, den 01.   Februar   2026   um 10:00 h 

in der Turnhalle Kirchbergschule Lautzkirchen 
 (Edith-Stein-Straße , 66440 Blieskastel-Lautzkirchen)

Wir wollen pünktlich beginnen und bitten Euch um rege Teilnahme. Anträge an den Vorstand sind 
bis spätestens 24. Januar 2025 schriftlich vorzulegen. Gemäß Satzung ist die 
Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die Teilnehmerzahl beschlussfähig. Jugendliche unter 
18 Jahren sind als Gäste herzlich willkommen, haben jedoch kein aktives und passives Wahlrecht.

1. Vorsitzender: Attila Orban

┌ ┐  

An alle
Mitglieder
des TTC Lautzkirchen

└ ┘

Im Friesengärtchen 24
66440 Blieskastel
Tel.: 0176 – 57700883

29. Dezember 2025
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VORLÄUFIGE   TAGESORDNUNG  

TOP 1 Begrüßung
TOP 2 Genehmigung der Niederschrift der JHV 2025
TOP 3 Annahme der Tagesordnung
TOP 4 Bericht des 1. Vorsitzenden
TOP 5 Bericht des Kassenwartes
TOP 6 Bericht des Sportwartes
TOP 7 Bericht des Jugendwartes
TOP 8 Bericht der Kassenprüfer
TOP 9 Aussprache zu TOP 4 – 9
TOP 10 Bericht der Mannschaftsführer der Vorrunde 2025/2026
TOP 11 Festlegung Anzahl Helferstunden für Kalenderjahr 2026
TOP 12 Antrag Satzungsänderung zur Beibehaltung der Gemeinnützigkeit (Anhang 1) 
TOP 13 Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
TOP 14 Mitteilungen und Verschiedenes

Ich wünsche Euch eine gute Anreise und bis dahin eine schöne Zeit.

Mit sportlichen Grüßen

Attila Orban
1. Vorsitzender TTC Lautzkirchen e.V.
1.vorsitzender@ttclautzkirchen.de
www.ttclautzkirchen.de

mailto:1.vorsitzender@ttclautzkirchen.de
http://www.ttclautzkirchen.de/
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Anhang 1: Änderungen in §2 und §5 der Satzung des TTC Lautzkirchen

Grundlage für die Änderung: Anschreiben des Finanzamtes nach Beantragung der Gemeinnützigkeit:



Seite 4 zur Einladung JHV 2026 TTCL



Seite 5 zur Einladung JHV 2026 TTCL



Seite 6 zur Einladung JHV 2026 TTCL

Satzungsänderung: Im Abschnitt ‚Neu‘ ist sind die Änderungen unterstrichen.

§ 2 Zweck und Aufgabe

Alt:
Der Verein dient ausschließlich und unmittelbar der Förderung des Sports im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung.

Neu:
Der Verein dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports.

§ 15 Auflösung des Vereins

Alt:
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks, fällt sein gesamtes Vermögen an 
die Stadt Blieskastel, die es unmittelbar
und ausschließlich zur Förderung der Tischtennisjugendarbeit in gemeinnützigen Vereinen im Stadtgebiet zu verwenden 
hat.

Neu:
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, fällt sein gesamtes Vermögen 
an die Stadt Blieskastel, die es unmittelbar
und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat.

Antwort Finanzamt: (für die Formulierung  ‚  für gemeinnützige, mildtätige oder   kirchliche   Zwecke‘)  
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